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Der Senat von Berlin
GPG – Krisenstab –
Tel.: 9028 (928) 1561

An das

Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

V o r l a g e

– zur Kenntnisnahme –

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin über die

Fünfte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung

Wir bitten, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu
nehmen, dass der Senat die nachstehende Verordnung erlassen hat:

Fünfte Verordnung zur Änderung der
SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung

Vom 1. September 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385)
geändert worden ist, verordnet der Senat:

Artikel 1
Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung

Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 (GVBl. S. 562), die
zuletzt durch Verordnung vom 11. August 2020 (GVBl. S. 663) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter „einschließlich aller
Zusammenkünfte und Veranstaltungen auch im privaten Bereich“ eingefügt.
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2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Für Veranstaltungen im privaten Bereich gilt unbeschadet Satz 1 die Pflicht zur
Erstellung eines individuellen Schutz- und Hygienekonzeptes und dessen Vorlage auf
Verlangen bei mehr als 50 zeitgleich anwesenden Personen.“

b) In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:

„Ein weiteres wesentliches Ziel der zu veranlassenden Schutzmaßnahmen ist die
Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung durch geeignete Maßnahmen.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Wörter „oder familiären“ gestrichen.

bb) Es werden folgende Sätze angefügt:

„Die Verantwortlichen für Veranstaltungen haben eine Anwesenheitsdokumentation
auch zu führen, soweit die Veranstaltung ganz oder teilweise im Freien stattfindet.
Die Verantwortlichen für Gaststätten haben eine Anwesenheitsdokumentation auch
zu führen, soweit Speisen oder Getränke im Freien serviert oder im Wege der
Selbstbedienung zum Verzehr im Bereich der genehmigten Außengastronomie
abgegeben werden.“

b) Nach Absatz 2 werden die folgenden neuen Absätze 3 und 4 eingefügt:

„(3) Anwesende Personen wie Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Gäste,
Besucherinnen und Besucher, Kundinnen und Kunden oder Nutzerinnen und Nutzer
sind verpflichtet, die Angaben nach Absatz 2 Satz 1 vollständig und wahrheitsgemäß
zu machen.

(4) Die Verantwortlichen im Sinne des Absatz 1 haben anwesenden Personen, die
unvollständige oder offensichtlich falsche Angaben machen, den Zutritt oder den
weiteren Verbleib zu verwehren.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und wie folgt gefasst:

„Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Veranstaltungen gemäß § 6 Absatz 3 Nummer 2
und 3.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 3 wird das Komma durch ein Semikolon ersetzt und folgender
Halbsatz angefügt:

„dies gilt auch bei geschlossenen Gesellschaften in Gaststätten oder sonstigen für
Feierlichkeiten angemieteten Räumlichkeiten,“

b) Nach Absatz 1 wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt:
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„(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an
Versammlungen unter freiem Himmel im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und
Artikel 26 der Verfassung von Berlin zu tragen. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung nach Satz 1 gilt unbeschadet von Absatz 3 nicht für
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

1. an Versammlungen mit nicht mehr als insgesamt 100 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, sofern diese auf gemeinsames Skandieren und Singen sowie
Sprechchöre verzichten oder

2. an Versammlungen, die als Aufzug unter ausschließlicher Nutzung von
Fahrzeugen durchgeführt werden.

Die Versammlungsbehörde kann das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch in
den Fällen der Nummer 1 bis 2 anordnen, wenn die im Schutz- und Hygienekonzept
gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 vorgesehenen Maßnahmen nach den im Zeitpunkt des
Erlasses der Anordnung erkennbaren Umständen zur Vermeidung von Infektionen
nicht ausreichen. Die Versammlungsbehörde kann zur Beurteilung dieser Frage beim
zuständigen Gesundheitsamt eine infektionsschutzrechtliche Bewertung einholen.
§ 17a Absatz 2 des Versammlungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 15. November 1978 (BGBl. I S. 1789), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2366) geändert worden ist, steht dem Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung zum Infektionsschutz nicht entgegen.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und die Angabe „Absatz 2“ wird durch die
Angabe „Absatz 3“ ersetzt.
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5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 4 wird gestrichen.

b) In Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

„Die Sätze 1 bis 6 gelten auch bei geschlossenen Gesellschaften in Gaststätten oder
sonstigen für Feierlichkeiten angemieteten Räumlichkeiten.“

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird gestrichen.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „24. Oktober“ durch die Angabe „31. Dezember“
ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird gestrichen.

bb) In Satz 3 wird die Angabe „24. Oktober“ durch die Angabe „31. Dezember“
ersetzt.

7. § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4. entgegen § 3 Absatz 1, 2 oder 4 als Verantwortliche oder Verantwortlicher keine
Anwesenheitsdokumentation führt, diese nicht für die Dauer von vier Wochen
aufbewahrt, sie auf Verlangen der zuständigen Behörde nicht herausgibt oder
anwesenden Personen, die unvollständige oder offensichtlich falsche Angaben nach
§ 3 Absatz 2 Satz 1 gemacht haben, den Zutritt oder den weiteren Verbleib nicht
verwehrt, soweit keine Ausnahme nach § 3 Absatz 5 vorliegt,“

b) Nach Nummer 4 wird die folgende Nummer 5 eingefügt:

„5. entgegen § 3 Absatz 3 Angaben nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht vollständig oder
nicht wahrheitsgemäß macht, soweit keine Ausnahme nach § 3 Absatz 5 vorliegt,“
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c) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und die Angaben „Absatz 2 und 3“ wird
durch die Angabe „Absatz 3 und 4“ ersetzt,

d) Nach der neuen Nummer 6 wird folgende Nummer 7 eingefügt:
„7. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 3 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt
und keine Ausnahme nach § 4 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 vorliegt.“

e) Die bisherigen Nummern 6 bis 27 werden die Nummern 8 bis 29.

f) In der neuen Nummer 28 wird das Wort „jeweils“ gestrichen.

g) Die bisherigen Nummern 28 bis 49 werden die Nummern 30 bis 51.

8. In § 12 Absatz 1 wird die Angabe „24. Oktober“ durch die Angabe „31. Dezember“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für
Berlin in Kraft.

A. Begründung:

a) Allgemeines:

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 stellt die gesamte Gesellschaft und das
Gesundheitssystem vor enorme Herausforderungen. Es besteht weltweit,
deutschland- und berlinweit eine sehr dynamische und ernstzunehmende
Gefährdungslage für die Bevölkerung. Die Weltgesundheitsorganisation hat die
Ausbreitung des Virus und die dadurch hervorgerufene Erkrankung COVID-19 am
11. März 2020 als Pandemie eingestuft. Die Gefährdung für die Gesundheit der
Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als hoch eingeschätzt.
Besonders ältere Menschen und solche mit vorbestehenden Grunderkrankungen
sind von schweren Krankheitsverläufen betroffen und können an COVID-19
sterben. Da derzeit weder eine Impfung noch eine spezifische Therapie zur
Verfügung stehen, müssen alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um die
weitere Ausbreitung des Virus zu verzögern. Ziel ist es, durch eine weitgehende
Eindämmung der Virusausbreitung eine Verlangsamung des Infektionsgeschehens
zu erreichen und damit die Belastung für das Gesundheitswesen insgesamt zu
reduzieren. Belastungsspitzen sollen vermieden und die bestmögliche medizinische
Versorgung für die gesamte Bevölkerung sichergestellt werden.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand von Wissenschaft und Forschung ist davon
auszugehen, dass der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2 in der
Bevölkerung durch eine Infektion über Tröpfchen oder Aerosole erfolgt. Durch
Husten und Niesen aber auch bereits durch Sprechen oder Singen von teils mild
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erkrankten oder auch asymptomatisch infizierten Personen kommt es zu
Übertragungen von Mensch zu Mensch. Übertragungen kommen im privaten und
beruflichen Umfeld, aber auch bei Veranstaltungen und Ansammlungen von
Menschen vor. Bei Veranstaltungen oder Ansammlungen von Menschen kann es
zu einer Vielzahl von Übertragungen von SARS-CoV-2 kommen.

Zugleich müssen die Schutzmaßnahmen angemessen gestaltet sein. Dabei sind die
unterschiedlichen Gewährleistungsgehalte und Verhältnismäßigkeitsanforderungen
der verschiedenen betroffenen Grundrechte zu beachten, insbesondere, wenn
diese in ihrem Kerngehalt berührt oder vorbehaltlos gewährleistet sind.

Mit zunehmender Stabilisierung der Epidemie und steigendem Verständnis in der
Bevölkerung für die Wichtigkeit hygienischer Maßnahmen kann dabei tendenziell
auf sehr einschneidende Schutzmaßnahmen verzichtet werden. Daher griffen die
bisherigen Verordnungen teilweise auf eine zeitlich staffelnde Regelung zurück,
nach der eine Handlungsfreiheit eröffnende Regelung erst ab einem mehrere Tage
in der Zukunft liegenden Datum wirksam wurden. Dabei war zu beachten, dass bei
einer Zunahme der Zahl der Neuerkrankungen und anderer epidemiologischer
Parameter die Notwendigkeit zu einer erneuten Einführung restriktiverer
Maßnahmen kommen kann. Letzteres gilt auch weiterhin. Zwar erlaubt und
rechtfertigt die derzeit insgesamt positive Entwicklung des Infektionsgeschehens
weitere umfassende Lockerungsmaßnahmen des privaten und öffentlichen Lebens-
Gleichwohl ist zu beachten, dass die COVID-19-Pandemie noch lange nicht
überstanden ist und auch künftig erhöhte Schutz- und Hygienemaßnahmen zu
ergreifen sind, um diese positive Entwicklung fortzusetzen. Hierbei knüpft die
Regelungssystematik der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung primär an
allgemeine Gebote an, die für sämtliche Lebensbereiche gelten und durch
fachspezifische Regelungen ergänzt werden. Lediglich einzelne Bereiche müssen
aufgrund der hohen Infektionsgefahr zeitweise noch eingeschränkt werden, um den
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung auch weiterhin so weit möglich zu
gewährleisten.

b) Einzelbegründung:

1. Zu Nummer 1:

Die Änderung stellt im Sinne eines Appells heraus, dass das Abstandsgebot
bei der Vermeidung von Übertragungen des Coronavirus SARS-CoV-2 den
Kern aller Maßnahmen und gewissermaßen das „A und O“ des
Infektionsschutzes darstellt. Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m
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ist auch bei Zusammenkünften im privaten Bereich von essentieller
Bedeutung und daher zu Beachten.

2. Zu Nummer 2:

Buchstabe a)

Die Änderung führt unter bestimmten Umständen die Pflicht zum Vorhalten
eines Schutz- und Hygienekonzepts bei privaten Veranstaltungen neu ein.
Diese Pflicht gilt sowohl bei privaten Veranstaltungen z.B. in privaten
Wohnungen, aber auch in angemieteten Räumen wie z.B. Gemeindesälen.
Ein Schutz- und Hygienekonzept muss ab 50 Personen vorgehalten werden,
weil pauschalierend davon auszugehen ist, dass bei weniger Teilnehmenden
die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln auch ohne ausgearbeitetes
Konzept sichergestellt werden kann.

Buchstabe b)

Neben vorbeugenden Maßnahmen, wie Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln, bildet die Kontaktpersonennachverfolgung eine wichtige
Säule der Eindämmungsmaßnahmen. Diese Bedeutung wird mit der
Änderung herausgestellt.

3. Zu Nummer 3:

Buchstabe a)

Die Streichung des Worts „fämiliären“ ist eine rein klarstellende Änderung,
ohne dass damit eine Änderung der materiellen Rechtslage verbunden wäre.
Der familiäre Bereich ist immer Teil des privaten Bereichs, weshalb die
Nennung beider Begriffe unnötig ist.

Da die grundsätzliche Pflicht zum Führen einer Anwesenheitsdokumentation
nach § 3 Absatz 1 nur für geschlossene Räume gilt, wird diese Pflicht auch
auf Bereiche im Freien erweitert, soweit Veranstaltungen oder Gaststätten
betroffen sind. Bei diesen Gelegenheiten kommt es erfahrungsgemäß zu
einem Aufeinandertreffen größerer Menschengruppen. Um der damit
verbundenen Möglichkeit eines COVID-19-Ausbruchs zu begegnen ist es
wichtig, die möglicherweise Betroffenen kontaktieren zu können.

Buchstabe b)

In § 3 Absatz 3 wird die Pflicht für z.B. Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
Gäste, Besucherinnen und Besucher, Kundinnen und Kunden oder
Nutzerinnen und Nutzer der in § 3 Absatz 1 genannten Einrichtungen
normiert, ihre Daten vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Werden
Daten unvollständig oder offensichtlich falsch angegeben, ist der
Verantwortliche der Einrichtung nach § 3 Absatz 4 verpflichtet, diesen
Personen den Zutritt zu verwehren bzw. ihnen den Verbleib zu verwehren.
Offensichtlich falsch sind die Daten etwa dann, wenn ein fiktiver Name (z.B.
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„Dagobert Duck“) verwendet wird. Den Verantwortlichen obliegt insoweit
lediglich eine Evidenzkontrolle hinsichtlich der Richtigkeit der Daten.

Buchstabe c)

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

4. Zu Nummer 4:

Buchstabe a)

Durch die Änderung wird klargestellt, dass die Bestimmungen für Gaststätten
auch in Situation gelten, die der in einer Gaststätte ähnlich sind. Erfasst sind
neben Feierlichkeiten oder Veranstaltungen in Gaststätten auch solche in
anderen angemieteten Räumen, die einer Gaststätte vergleichbar sind.

Buchstabe b)

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei Versammlungen
unter freiem Himmel, obgleich bei diesen ein besonderes relevantes
Übertragungsrisiko besteht, regelt die SARS-CoV-2-
Infektionsschutzverordnung bislang nicht. Insbesondere Versammlungen
unter freiem Himmel sind regelmäßig durch ein dynamisches Geschehen
gekennzeichnet, bei dem es nicht nur zu deren Beginn und Ende, sondern
auch während der Veranstaltung zu zahlreichen Bewegungen von
Teilnehmenden und Kontakten zwischen den Teilnehmenden und anderen
Personen kommen kann. Zweck einer Versammlung ist gerade die
gemeinsame Meinungskundgabe, die insbesondere durch gemeinsames
Skandieren und Singen sowie das Sprechen in Chören ein erhöhtes Risiko
für Tröpfcheninfektionen mit sich bringt.

Vor diesem Hintergrund regelt § 4 Absatz 2 Satz 1 nunmehr grundsätzlich die
Pflicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Versammlungen unter freiem
Himmel, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Pflicht besteht auch für
Ordnerinnen und Ordner, da sie Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
jeweiligen Versammlung sind.

§ 4 Absatz 2 Satz 2 regelt Ausnahmen von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung. Dem besonderen Schutz der Versammlungsfreiheit wird
damit angemessen Rechnung getragen.

§ 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 nimmt unter den dort genannten
Voraussetzungen grundsätzlich Versammlungen unter freiem Himmel mit
nicht mehr als insgesamt 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem
Anwendungsbereich des § 4 Absatz 2 Satz 1 aus. Es ist davon auszugehen,
dass die Einhaltung anderer Hygiene- und Schutzregelungen, wie etwa die
Einhaltung eines Mindestabstands bei einer Teilnehmerzahl von 100
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Personen – weil noch überschaubar – grundsätzlich besser kontrolliert und
durchgesetzt werden kann.

Ausgenommen sind ferner Versammlungen, die als Aufzug unter
ausschließlicher Nutzung von Kraftfahrzeugen durchgeführt werden (§ 4
Absatz 2 Satz 2 Nummer 2). Bei diesen ist das Übertragungsrisiko
typischerweise gering.

Die Versammlungsbehörde kann das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
in diesen beiden Fällen aus Gründen des Gesundheitsschutzes dennoch
anordnen.

§ 4 Absatz 2 gilt ferner nach § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 nicht, sofern sich
die Versammlung z.B. ausschließlich aus Ehe- oder Lebenspartnerinnen und
-partner und Angehörige des eigenen Haushalts zusammensetzt.

Die Ausnahmevorschrift im neuen Absatz 3 findet Anwendung.
Buchstabe c)

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Buchstabe d)

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

5. Zu Nummer 5:

Buchstabe a)

Die Bestimmung ist nunmehr wortgleich in § 4 Absatz 2 Satz 4 enthalten.

Buchstabe b)

Durch die Änderung wird klargestellt, dass die Bestimmungen für Gaststätten
auch in Situation gelten, die der in einer Gaststätte ähnlich sind. Erfasst sind
neben Feierlichkeiten oder Veranstaltungen in Gaststätten auch solche in
anderen angemieteten Räumen, die einer Gaststätte vergleichbar sind.

6. Zu Nummer 6:

Buchstabe a)

Satz 1 hat sich durch Zeitablauf erledigt und ist daher zu streichen.

Angesichts der zwischen Bund und Ländern verabredeten Situation, bis Ende
des Jahres keine Großveranstaltungen mehr stattfinden zu lassen, wird die
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Geltung der Beschränkung der zulässigen Personenzahl bis zum 31.
Dezember 2020 verlängert.
Buchstabe b)

Satz 1 hat sich durch Zeitablauf erledigt und ist daher zu streichen.

Angesichts der zwischen Bund und Ländern verabredeten Situation, bis Ende
des Jahres keine Großveranstaltungen mehr stattfinden zu lassen, wird die
Geltung der Beschränkung der zulässigen Personenzahl bis zum 31.
Dezember 2020 verlängert.

7. Zu Nummer 7:

Die Änderungen der Ordnungswidrigkeitentatsbestände verfolgen die
inhaltlichen Änderungen der Vorschriften der Verordnung nach.

8. Zu Nummer 8:

Die Änderung verlängert die Geltungsdauer der Verordnung bis zum 31.
Dezember 2020.

Berlin, den 1. September 2020

Der Senat von Berlin

Michael Müller                Dilek Kalayci

Regierender Bürgermeister    Senatorin für Gesundheit,
   Pflege und Gleichstellung



..

Anlage zur Vorlage an
das Abgeordnetenhaus

I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte

Alte Fassung Neue Fassung

§ 1
Grundsätzliche Pflichten

(1) Jede Person ist angehalten, die physisch
sozialen Kontakte zu anderen Menschen
möglichst gering zu halten.

(2) Bei Kontakten zu anderen Menschen ist
ein Mindestabstand von 1,5 Metern
einzuhalten. Satz 1 gilt nicht, sofern eine
körperliche Nähe unter 1,5 Metern nach den
Umständen nicht zu vermeiden ist,
insbesondere

1. bei der Erbringung von Tätigkeiten im
Rahmen der Gesundheitsversorgung und
Pflege einschließlich der Versorgung mit
Heil-, Hilfs- und Pflegehilfsmitteln,

2. in der Kindertagesförderung im Sinne des
§ 22 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
– Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung
der Bekanntmachung vom 11. September
2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch
Artikel 16a des Gesetzes vom 28. April
2020 (BGBl. I S. 960) geändert worden ist,
in Schulen einschließlich der
Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges
im Sinne des Schulgesetzes vom
26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni
2020 (GVBl. S. 538) geändert worden ist,
sowie in der beruflichen Bildung,

3. bei der Erbringung körpernaher
Dienstleistungen oder

4. wegen der baulich bedingten Enge
notwendigerweise von mehreren
Personen zeitgleich zu nutzender

§ 1
Grundsätzliche Pflichten

(1) Jede Person ist angehalten, die physisch
sozialen Kontakte zu anderen Menschen
möglichst gering zu halten.

(2) Bei Kontakten zu anderen Menschen ist in
allen Lebensbereichen einschließlich aller
Zusammenkünfte und Veranstaltungen, auch
im privaten Bereich ein Mindestabstand von
1,5 Metern einzuhalten. Satz 1 gilt nicht,
sofern eine körperliche Nähe unter 1,5
Metern nach den Umständen nicht zu
vermeiden ist, insbesondere

1. bei der Erbringung von Tätigkeiten im
Rahmen der Gesundheitsversorgung und
Pflege einschließlich der Versorgung mit
Heil-, Hilfs- und Pflegehilfsmitteln,

2. in der Kindertagesförderung im Sinne des
§ 22 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
– Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung
der Bekanntmachung vom 11. September
2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch
Artikel 16a des Gesetzes vom 28. April
2020 (BGBl. I S. 960) geändert worden ist,
in Schulen einschließlich der
Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges
im Sinne des Schulgesetzes vom
26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni
2020 (GVBl. S. 538) geändert worden ist,
sowie in der beruflichen Bildung,

3. bei der Erbringung körpernaher
Dienstleistungen,
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Räumlichkeiten, zum Beispiel in
öffentlichen Verkehrsmitteln oder
Kraftfahrzeugen,

5. wenn ein Hygienerahmenkonzept nach § 2
Absatz 3 ausnahmsweise eine
Unterschreitung des Mindestabstandes
von 1,5 Metern vorsieht und andere
Maßnahmen zur Gewährleistung des
Infektionsschutzes vorhanden sind.

(3) Absatz 1 und 2 gelten nicht für Ehe- oder
Lebenspartnerinnen und -partner,
Angehörige des eigenen Haushalts und für
Personen, für die ein Sorge- oder
Umgangsrecht besteht, sowie im Umgang mit
Schwerstkranken und Sterbenden.

§ 2
Schutz- und Hygienekonzept

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltungen,
in Betrieben und anderen Einrichtungen,
insbesondere Unternehmen, Gaststätten,
Hotels, Verkaufsstellen, Vergnügungsstätten,
Kultur- und Bildungseinrichtungen,
Stiftungen, Informations- und
Beratungsstellen, Bildungs-angebote,
Eingliederungsmaßnahmen nach dem
Sozialgesetzbuch, öffentlich geförderten
Einrichtungen, Projekte und Maßnahmen
sowie für Vereine, Sportstätten,
Krankenhäuser, Arztpraxen,
Pflegeeinrichtungen einschließlich
ambulanter Pflegedienste und entgelt- und
zuwendungsfinanzierte Angebote haben
entsprechend der spezifischen
Anforderungen des jeweiligen Angebots ein
individuelles Schutz- und Hygienekonzept zu

4. wegen der baulich bedingten Enge
notwendigerweise von mehreren
Personen zeitgleich zu nutzender
Räumlichkeiten, zum Beispiel in
öffentlichen Verkehrsmitteln oder
Kraftfahrzeugen,

5. wenn ein Hygienerahmenkonzept nach § 2
Absatz 3 ausnahmsweise eine
Unterschreitung des Mindestabstandes
von 1,5 Metern vorsieht und andere
Maßnahmen zur Gewährleistung des
Infektionsschutzes vorhanden sind oder

6. wenn eine durch familiäre Verbundenheit
geprägte enge Beziehung besteht, etwa
zwischen Eltern, Kindern, Großeltern,
Enkelkindern und Geschwistern; Absatz 3
bleibt unberührt.

(3) Absatz 1 und 2 gelten nicht für Ehe- oder
Lebenspartnerinnen und -partner,
Angehörige des eigenen Haushalts und für
Personen, für die ein Sorge- oder
Umgangsrecht besteht, sowie im Umgang mit
Schwerstkranken und Sterbenden.

§ 2
Schutz- und Hygienekonzept

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltungen,
in Betrieben und anderen Einrichtungen,
insbesondere Unternehmen, Gaststätten,
Hotels, Verkaufsstellen, Vergnügungsstätten,
Kultur- und Bildungseinrichtungen,
Stiftungen, Informations- und
Beratungsstellen, Bildungs-angebote,
Eingliederungsmaßnahmen nach dem
Sozialgesetzbuch, öffentlich geförderten
Einrichtungen, Projekte und Maßnahmen
sowie für Vereine, Sportstätten,
Krankenhäuser, Arztpraxen,
Pflegeeinrichtungen einschließlich
ambulanter Pflegedienste und entgelt- und
zuwendungsfinanzierte Angebote haben
entsprechend der spezifischen
Anforderungen des jeweiligen Angebots ein
individuelles Schutz- und Hygienekonzept zu
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erstellen und auf Verlangen der zuständigen
Behörde vorzulegen. Satz 1 gilt nicht für
Veranstaltungen im privaten oder familiären
Bereich.

(2) Bei der Erstellung des Schutz- und
Hygienekonzepts sind die einschlägigen
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum
Infektionsschutz in ihrer jeweiligen Fassung
und die Vorgaben der jeweiligen
Arbeitsschutzbehörden zu berücksichtigen.
Wesentliche Ziele der zu veranlassenden
Schutzmaßnahmen sind die Reduzierung von
Kontakten, die Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern und der
maximal für die jeweilige Fläche
zugelassenen Personenzahl, die Steuerung
des Zutritts und die Vermeidung von
Warteschlangen sowie die ausreichende
Belüftung im geschlossenen Raum.
Aushänge zu den Abstands- und Hygiene-
regeln sind gut sichtbar anzubringen.

(3) Näheres zu den Anforderungen an das
Schutz- und Hygienekonzept einschließlich
Vorgaben zu Auslastungsgrenzen oder
Zutritts- und Besuchsregelungen kann die
jeweils zuständige Senatsverwaltung im
Einvernehmen mit der für Gesundheit
zuständigen Senatsverwaltung in einem
bereichsspezifischen
Hygienerahmenkonzept bestimmen.

(4) Absatz 1 bis 3 gilt nicht für
Veranstaltungen gemäß § 6 Absatz 3
Nummer 2 und 3.

erstellen und auf Verlangen der zuständigen
Behörde vorzulegen. Für Veranstaltungen im
privaten Bereich gilt unbeschadet Satz 1 die
Pflicht zur Erstellung eines individuellen
Schutz- und Hygienekonzeptes und dessen
Vorlage auf Verlangen bei mehr als 20
zeitgleich anwesenden Personen.

(2) Bei der Erstellung des Schutz- und
Hygienekonzepts sind die einschlägigen
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum
Infektionsschutz in ihrer jeweiligen Fassung
und die Vorgaben der jeweiligen
Arbeitsschutzbehörden zu berücksichtigen.
Wesentliche Ziele der zu veranlassenden
Schutzmaßnahmen sind die Reduzierung von
Kontakten, die Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern und der
maximal für die jeweilige Fläche
zugelassenen Personenzahl, die Steuerung
des Zutritts und die Vermeidung von
Warteschlangen sowie die ausreichende
Belüftung im geschlossenen Raum. Ein
weiteres wesentliches Ziel der zu
veranlassenden Schutzmaßnahmen ist die
Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung
durch geeignete Maßnahmen. Aushänge zu
den Abstands- und Hygieneregeln sind gut
sichtbar anzubringen.

(3) Näheres zu den Anforderungen an das
Schutz- und Hygienekonzept einschließlich
Vorgaben zu Auslastungsgrenzen oder
Zutritts- und Besuchsregelungen kann die
jeweils zuständige Senatsverwaltung im
Einvernehmen mit der für Gesundheit
zuständigen Senatsverwaltung in einem
bereichsspezifischen
Hygienerahmenkonzept bestimmen.

(4) Absatz 1 bis 3 gilt nicht für
Veranstaltungen gemäß § 6 Absatz 3
Nummer 2 und 3.
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§ 3 Anwesenheitsdokumentation

(1) Über § 2 hinaus haben die
Verantwortlichen für

1. Veranstaltungen,

2. Gaststätten,

3. Hotels,

4. Spielhallen, Spielbanken,
Wettvermittlungsstellen und ähnliche
Betriebe,

5. Kinos, Theater, Konzert- und
Opernhäuser,

6. Dienstleistungsgewerbe im Bereich der
körpernahen Dienstleistungen,

7. den Sportbetrieb in gedeckten
Sportanlagen einschließlich Hallenbädern,
in Fitness- und Tanzstudios und ähnlichen
der Sportausübung dienenden Räumen
und für sportbezogene und ähnliche
Freizeitangebote sowie für den
Sportbetrieb im Freien nach § 5 Absatz 7
Satz 1 Buchstabe b) bis g) und

8. staatliche, private und konfessionelle
Hochschulen für Veranstaltungsräume, in
denen der Präsenzbetrieb durchgeführt
wird

eine Anwesenheitsdokumentation zu führen,
soweit geschlossene Räume betroffen sind.
Für Veranstaltungen im privaten oder
familiären Bereich gilt die Pflicht zum Führen
einer Anwesenheitsdokumentation bei mehr
als 20 zeitgleich anwesenden Personen.

(2) Die Anwesenheitsdokumentation darf
ausschließlich zur
infektionsschutzrechtlichen
Kontaktnachverfolgung genutzt werden und
muss die folgenden Angaben enthalten:

1. Vor- und Familienname,

2. Telefonnummer,

§ 3 Anwesenheitsdokumentation

(1) Über § 2 hinaus haben die
Verantwortlichen für

1. Veranstaltungen,

2. Gaststätten,

3. Hotels,

4. Spielhallen, Spielbanken,
Wettvermittlungsstellen und ähnliche
Betriebe,

5. Kinos, Theater, Konzert- und
Opernhäuser,

6. Dienstleistungsgewerbe im Bereich der
körpernahen Dienstleistungen,

7. den Sportbetrieb in gedeckten
Sportanlagen einschließlich Hallenbädern,
in Fitness- und Tanzstudios und ähnlichen
der Sportausübung dienenden Räumen
und für sportbezogene und ähnliche
Freizeitangebote sowie für den
Sportbetrieb im Freien nach § 5 Absatz 7
Satz 1 Buchstabe b) bis g) und

8. staatliche, private und konfessionelle
Hochschulen für Veranstaltungsräume, in
denen der Präsenzbetrieb durchgeführt
wird

eine Anwesenheitsdokumentation zu führen,
soweit geschlossene Räume betroffen sind.
Für Veranstaltungen im privaten Bereich gilt
die Pflicht zum Führen einer
Anwesenheitsdokumentation bei mehr als 20
zeitgleich anwesenden Personen. Die
Verantwortlichen für Veranstaltungen haben
eine Anwesenheitsdokumentation auch zu
führen, soweit die Veranstaltung ganz oder
teilweise im Freien stattfindet. Die
Verantwortlichen für Gaststätten haben eine
Anwesenheitsdokumentation auch zu führen,
soweit Speisen oder Getränke im Freien
serviert oder im Wege der Selbstbedienung
zum Verzehr im Bereich der genehmigten
Außengastronomie abgegeben werden.
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3. vollständige Anschrift oder E-Mail-
Adresse,

4. Anwesenheitszeit und

5. gegebenenfalls Platz- oder Tischnummer.

Die Anwesenheitsdokumentation nach Satz 1
ist für die Dauer von vier Wochen nach Ende
der Veranstaltung oder Inanspruchnahme
einer Dienstleistung geschützt vor
Einsichtnahme durch Dritte aufzubewahren
oder zu speichern und der zuständigen
Behörde auf Verlangen auszuhändigen,
wenn festgestellt wird, dass eine Person zum
Zeitpunkt der Veranstaltung, des Besuchs
oder der Inanspruchnahme der
Dienstleistung krank, krankheitsverdächtig,
ansteckungsverdächtig oder Ausscheiderin
oder Ausscheider im Sinne des
Infektionsschutz-gesetzes war. Nach Ablauf
der Aufbewahrungsfrist ist die
Anwesenheitsdokumentation zu löschen oder
zu vernichten.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Veranstaltungen
gemäß § 6 Absatz 3 Nummer 2 und 3.

(2) Die Anwesenheitsdokumentation darf
ausschließlich zur
infektionsschutzrechtlichen
Kontaktnachverfolgung genutzt werden und
muss die folgenden Angaben enthalten:

1. Vor- und Familienname,

2. Telefonnummer,

3. vollständige Anschrift oder E-Mail-
Adresse,

4. Anwesenheitszeit und

5. gegebenenfalls Platz- oder Tischnummer.

Die Anwesenheitsdokumentation nach Satz 1
ist für die Dauer von vier Wochen nach Ende
der Veranstaltung oder Inanspruchnahme
einer Dienstleistung geschützt vor
Einsichtnahme durch Dritte aufzubewahren
oder zu speichern und der zuständigen
Behörde auf Verlangen auszuhändigen,
wenn festgestellt wird, dass eine Person zum
Zeitpunkt der Veranstaltung, des Besuchs
oder der Inanspruchnahme der
Dienstleistung krank, krankheitsverdächtig,
ansteckungsverdächtig oder Ausscheiderin
oder Ausscheider im Sinne des
Infektionsschutz-gesetzes war. Nach Ablauf
der Aufbewahrungsfrist ist die
Anwesenheitsdokumentation zu löschen oder
zu vernichten.

(3) Anwesende Personen wie
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Gäste,
Besucherinnen und Besucher, Kundinnen
und Kunden oder Nutzerinnen und Nutzer
sind verpflichtet, die Angaben nach Absatz 2
Satz 1 vollständig und wahrheitsgemäß zu
machen.

(4) Die Verantwortlichen im Sinne des Absatz
1 haben anwesenden Personen, die
unvollständige oder offensichtlich falsche
Angaben machen, den Zutritt oder den
weiteren Verbleib zu verwehren.
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§ 4
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in
geschlossenen Räumen zu tragen

1. von Fahrgästen und von nicht
fahrzeugführendem Personal bei der
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
einschließlich der Bahnhöfe, Flughäfen
und Fährterminals sowie sonstiger
Fahrzeuge mit wechselnden Fahrgästen,

2. von Kundinnen und Kunden in
Einzelhandelsgeschäften aller Art sowie in
Handwerks-, Dienstleistungs- und
anderen Gewerbebetrieben mit
Publikumsverkehr, in Dienstleistungs- und
Handwerksbetrieben im Bereich der
körpernahen Dienstleistungen wie
insbesondere Friseurbetriebe,
Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-
Studios und ähnlichen Betrieben, auch von
körpernah tätigem Personal,

3. in Gaststätten von Personal mit
Gästekontakt und Gästen, soweit sie sich
nicht auf ihrem Sitzplatz aufhalten,

4. von Besucherinnen und Besuchern in
Kinos, Theatern, Konzert- und
Opernhäusern, Bibliotheken, Archiven,
Spielhallen, Spielbanken,
Wettvermittlungsstellen und ähnlichen
Betrieben, soweit sie sich nicht auf ihrem
Sitzplatz aufhalten, in Museen,
Gedenkstätten und ähnlichen Kultur- und
Bildungseinrichtungen,

5. in Arztpraxen und anderen
Gesundheitseinrichtungen von
Patientinnen und Patienten sowie ihren
Begleitpersonen unter der Voraussetzung,

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für
Veranstaltungen gemäß § 6 Absatz 3
Nummer 2 und 3.

§ 4
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in
geschlossenen Räumen zu tragen

1. von Fahrgästen und von nicht
fahrzeugführendem Personal bei der
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
einschließlich der Bahnhöfe, Flughäfen
und Fährterminals sowie sonstiger
Fahrzeuge mit wechselnden Fahrgästen,

2. von Kundinnen und Kunden in
Einzelhandelsgeschäften aller Art sowie in
Handwerks-, Dienstleistungs- und anderen
Gewerbebetrieben mit Publikumsverkehr,
in Dienstleistungs- und
Handwerksbetrieben im Bereich der
körpernahen Dienstleistungen wie
insbesondere Friseurbetriebe,
Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-
Studios und ähnlichen Betrieben, auch von
körpernah tätigem Personal,

3. in Gaststätten von Personal mit
Gästekontakt und Gästen, soweit sie sich
nicht auf ihrem Sitzplatz aufhalten; dies gilt
auch bei geschlossenen Gesellschaften in
Gaststätten oder sonstigen für
Feierlichkeiten angemieteten
Räumlichkeiten

4. von Besucherinnen und Besuchern in
Kinos, Theatern, Konzert- und
Opernhäusern, Bibliotheken, Archiven,
Spielhallen, Spielbanken,
Wettvermittlungsstellen und ähnlichen
Betrieben, soweit sie sich nicht auf ihrem
Sitzplatz aufhalten, in Museen,
Gedenkstätten und ähnlichen Kultur- und
Bildungseinrichtungen,
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dass die jeweilige medizinische
Behandlung dem nicht entgegensteht,

6. in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen von Besucherinnen
und Besuchern sowie von Patientinnen
und Patienten beziehungsweise
Bewohnerinnen und Bewohnern, sofern
sie sich außerhalb ihres Zimmers
aufhalten oder Besuch empfangen,

7. in gedeckten Sportanlagen einschließlich
Hallenbädern, Fitness- und Tanzstudios
und ähnlichen der Sportausübung
dienenden Räumen, außer während der
Sportausübung,

8. in der beruflichen Bildung und der
allgemeinen Erwachsenenbildung bei
notwendiger Unterschreitung des
Mindestabstands von 1,5 Metern und

9. in Schulen gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2
Nummer 2 mit Ausnahme des Unterrichtes
und der außerunterrichtlichen sowie
ergänzenden Förderung und Betreuung.

 (2) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung gilt nicht für

1. Kinder bis zum vollendeten sechsten
Lebensjahr,

2. Personen, die aufgrund einer
gesundheitlichen Beeinträchtigung oder
einer Behinderung keine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen können,

3. Personen, bei denen durch andere
Vorrichtungen die Verringerung der
Ausbreitung übertragungsfähiger
Tröpfchenpartikel bewirkt wird oder

4. Gehörlose und schwerhörige Menschen
und Personen, die mit diesen
kommunizieren, sowie ihre
Begleitpersonen.

(3) Über Absatz 2 hinausgehende
Ausnahmen können in einem
bereichsspezifischen

5. in Arztpraxen und anderen
Gesundheitseinrichtungen von
Patientinnen und Patienten sowie ihren
Begleitpersonen unter der Voraussetzung,
dass die jeweilige medizinische
Behandlung dem nicht entgegensteht,

6. in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen von Besucherinnen
und Besuchern sowie von Patientinnen
und Patienten beziehungsweise
Bewohnerinnen und Bewohnern, sofern
sie sich außerhalb ihres Zimmers
aufhalten oder Besuch empfangen,

7. in gedeckten Sportanlagen einschließlich
Hallenbädern, Fitness- und Tanzstudios
und ähnlichen der Sportausübung
dienenden Räumen, außer während der
Sportausübung,

8. in der beruflichen Bildung und der
allgemeinen Erwachsenenbildung bei
notwendiger Unterschreitung des
Mindestabstands von 1,5 Metern und

9. in Schulen gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2
Nummer 2 mit Ausnahme des Unterrichtes
und der außerunterrichtlichen sowie
ergänzenden Förderung und Betreuung.

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an
Versammlungen unter freiem Himmel im
Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes
und Artikel 26 der Verfassung von Berlin
zu tragen. Die Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung nach Satz 1 gilt
unbeschadet von Absatz 3 nicht für
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

1. an Versammlungen mit nicht mehr als
insgesamt 100 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, sofern diese auf
gemeinsames Skandieren und Singen
sowie Sprechchöre verzichten,
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Hygienerahmenkonzept nach § 2 Absatz 3
bestimmt werden.

2. an Versammlungen, die als Aufzug unter
ausschließlicher Nutzung von
Kraftfahrzeugen durchgeführt werden oder

3. an Versammlungen, die sich ausschließlich
aus dem in § 1 Absatz 3 genannten
Personenkreis zusammensetzen.

Die Versammlungsbehörde kann das Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung auch in den
Fällen der Nummer 1 bis 2 anordnen, wenn
die im Schutz- und Hygienekonzept gemäß §
5 Absatz 2 Satz 1 vorgesehenen Maßnahmen
nach den im Zeitpunkt des Erlasses der
Anordnung erkennbaren Umständen zur
Vermeidung von Infektionen nicht
ausreichen. Die Versammlungsbehörde kann
zur Beurteilung dieser Frage beim
zuständigen Gesundheitsamt eine
infektionsschutzrechtliche Bewertung
einholen. § 17a Absatz 2 des
Versammlungsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. November 1978
(BGBl. I S. 1789), das zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 8. Dezember 2008 (BGBl.
I S. 2366) geändert worden ist, steht dem
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zum
Infektionsschutz nicht entgegen.

(3) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung gilt nicht für

1. Kinder bis zum vollendeten sechsten
Lebensjahr,

2. Personen, die aufgrund einer
gesundheitlichen Beeinträchtigung oder
einer Behinderung keine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen können,

3. Personen, bei denen durch andere
Vorrichtungen die Verringerung der
Ausbreitung übertragungsfähiger
Tröpfchenpartikel bewirkt wird oder

4. Gehörlose und schwerhörige Menschen
und Personen, die mit diesen
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§ 5
Weitere Hygiene- und Schutzregeln für

besondere Bereiche

(1) In geschlossenen Räumen darf
gemeinsam nur gesungen werden, wenn die
im Hygienerahmenkonzept der für Kultur
zuständigen Senatsverwaltung nach § 2
Absatz 3 festgelegten Hygiene- und
Infektionsschutzstandards eingehalten
werden. Satz 1 gilt nicht für in § 1 Absatz 3
genannte Personen.

(2) Bei Versammlungen im Sinne von
Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26
der Verfassung von Berlin hat die die
Versammlung veranstaltende Person ein
individuelles Schutz- und Hygienekonzept zu
erstellen, aus dem die vorgesehenen
Maßnahmen zur Gewährleistung des
Mindestabstands und der jeweils zu
beachtenden Hygieneregeln, wie
erforderlichenfalls das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung oder der Verzicht auf
gemeinsame Sprechchöre durch die
Teilnehmenden während der Versammlung,
sowie zur Gewährleistung der nach der
nutzbaren Fläche des Versammlungsortes
zulässigen Teilnehmendenzahl bei der
Durchführung der Versammlung
hervorgehen. Die Versammlungsbehörde
kann die Vorlage dieses Schutz- und
Hygienekonzepts von der die Versammlung
veranstaltenden Person verlangen und beim
zuständigen Gesundheitsamt eine
infektionsschutzrechtliche Bewertung des
Konzepts einholen. Bei der Durchführung der

kommunizieren, sowie ihre
Begleitpersonen.

(4) Über Absatz 3 hinausgehende
Ausnahmen können in einem
bereichsspezifischen
Hygienerahmenkonzept nach § 2 Absatz 3
bestimmt werden.

§ 5
Weitere Hygiene- und Schutzregeln für

besondere Bereiche

(1) In geschlossenen Räumen darf
gemeinsam nur gesungen werden, wenn die
im Hygienerahmenkonzept der für Kultur
zuständigen Senatsverwaltung nach § 2
Absatz 3 festgelegten Hygiene- und
Infektionsschutzstandards eingehalten
werden. Satz 1 gilt nicht für in § 1 Absatz 3
genannte Personen.

(2) Bei Versammlungen im Sinne von
Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26
der Verfassung von Berlin hat die die
Versammlung veranstaltende Person ein
individuelles Schutz- und Hygienekonzept zu
erstellen, aus dem die vorgesehenen
Maßnahmen zur Gewährleistung des
Mindestabstands und der jeweils zu
beachtenden Hygieneregeln, wie
erforderlichenfalls das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung oder der Verzicht auf
gemeinsame Sprechchöre durch die
Teilnehmenden während der Versammlung,
sowie zur Gewährleistung der nach der
nutzbaren Fläche des Versammlungsortes
zulässigen Teilnehmendenzahl bei der
Durchführung der Versammlung
hervorgehen. Die Versammlungsbehörde
kann die Vorlage dieses Schutz- und
Hygienekonzepts von der die Versammlung
veranstaltenden Person verlangen und beim
zuständigen Gesundheitsamt eine
infektionsschutzrechtliche Bewertung des
Konzepts einholen. Bei der Durchführung der
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Versammlungen ist die Einhaltung des
Schutz- und Hygienekonzepts von der
Versammlungsleitung sicherzustellen. § 17a
Absatz 2 des Versammlungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom
15. November 1978 (BGBl. I S. 1789), das
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2366) geändert
worden ist, steht dem Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung zum Infektionsschutz
nicht entgegen.

(3) Zugelassene Krankenhäuser dürfen
planbare Aufnahmen, Operationen und
Eingriffe unter der Voraussetzung
durchführen, dass Reservierungs- und
Freihaltevorgaben eingehalten werden und
die Rückkehr in einen Krisenmodus wegen
einer Verschärfung der Pandemielage
jederzeit kurzfristig umgesetzt werden kann.
Das Nähere hierzu bestimmt die für
Gesundheit zuständige Senatsverwaltung.

(4) Bei der Öffnung von Verkaufsstellen darf
in geschlossenen Räumen pro
10 Quadratmetern Geschäftsraum nur
höchstens eine Person eingelassen werden.
Unterschreitet der Geschäftsraum eine
Größe von 10 Quadratmetern, so darf jeweils
nur eine Kundin oder ein Kunde eingelassen
werden. Der Zutritt zu Kaufhäusern und
Einkaufszentren (Malls) ist vom Betreiber
gesondert zu regulieren. Dabei gilt die
Mindestfläche von 10 Quadratmetern je
Person nach Satz 1 für alle dort befindlichen
Verkaufsflächen. Aufenthaltsanreize in
Kaufhäusern und Einkaufszentren (Malls),
dürfen nicht geschaffen werden.

(5) Für Publikums- und Wartebereiche in den
Behörden, sonstigen öffentlichen Stellen des
Landes Berlin und der landesunmittelbaren
juristischen Personen des öffentlichen
Rechts, mit Ausnahme der Gerichte, gilt
Absatz 4 Satz 1 und 2 vorbehaltlich
bereichsspezifischer Zutrittsregelungen aus

Versammlungen ist die Einhaltung des
Schutz- und Hygienekonzepts von der
Versammlungsleitung sicherzustellen.

(3) Zugelassene Krankenhäuser dürfen
planbare Aufnahmen, Operationen und
Eingriffe unter der Voraussetzung
durchführen, dass Reservierungs- und
Freihaltevorgaben eingehalten werden und
die Rückkehr in einen Krisenmodus wegen
einer Verschärfung der Pandemielage
jederzeit kurzfristig umgesetzt werden kann.
Das Nähere hierzu bestimmt die für
Gesundheit zuständige Senatsverwaltung.

(4) Bei der Öffnung von Verkaufsstellen darf
in geschlossenen Räumen pro
10 Quadratmetern Geschäftsraum nur
höchstens eine Person eingelassen werden.
Unterschreitet der Geschäftsraum eine
Größe von 10 Quadratmetern, so darf jeweils
nur eine Kundin oder ein Kunde eingelassen
werden. Der Zutritt zu Kaufhäusern und
Einkaufszentren (Malls) ist vom Betreiber
gesondert zu regulieren. Dabei gilt die
Mindestfläche von 10 Quadratmetern je
Person nach Satz 1 für alle dort befindlichen
Verkaufsflächen. Aufenthaltsanreize in
Kaufhäusern und Einkaufszentren (Malls),
dürfen nicht geschaffen werden.

(5) Für Publikums- und Wartebereiche in den
Behörden, sonstigen öffentlichen Stellen des
Landes Berlin und der landesunmittelbaren
juristischen Personen des öffentlichen
Rechts, mit Ausnahme der Gerichte, gilt
Absatz 4 Satz 1 und 2 vorbehaltlich
bereichsspezifischer Zutrittsregelungen aus
Gründen des Infektionsschutzes
entsprechend.

(6) In Gaststätten und Schankwirtschaften
dürfen Speisen und Getränke nur an Tischen
sowie sitzend an Theken und Tresen verzehrt
werden. Die Bestuhlung ist so vorzunehmen,
dass zwischen Personen, die nicht unter die
Ausnahme des § 1 Absatz 3 fallen, ein
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Gründen des Infektionsschutzes
entsprechend.

(6) In Gaststätten und Schankwirtschaften
dürfen Speisen und Getränke nur an Tischen
sowie sitzend an Theken und Tresen verzehrt
werden. Die Bestuhlung ist so vorzunehmen,
dass zwischen Personen, die nicht unter die
Ausnahme des § 1 Absatz 3 fallen, ein
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
wird. Abweichend von Satz 2 sowie § 1
Absatz 2 Satz 1 dürfen Gruppen von bis zu
sechs Personen mit weniger als 1,5 Metern
Abstand untereinander an einem Tisch
sitzen. Im Freien kann der Mindestabstand
nach Satz 2 unterschritten werden, sofern der
Schutz vor Tröpfcheninfektionen und
Aerosolen sichergestellt ist. Im
Abstandsbereich dürfen sich keine Personen
aufhalten. Ein verstärktes Reinigungs- und
Desinfektionsregime ist sicherzustellen.

(7) Sport darf vorbehaltlich des Satzes 2 nur
kontaktfrei und unter Einhaltung der
Abstandsregelungen nach § 1 Absatz 2
erfolgen. Soweit es für die reine
Sportausübung zwingend erforderlich ist, gilt
die Beschränkung des Satz 1 nicht:

a) für den Personenkreis gemäß § 1
Absatz 3,

b) für Kaderathletinnen und –athleten,
Bundesligateams und
Profisportlerinnen und Profisportler,

c) für Mannschafts- und Gruppensport in
festen Trainingsgruppen von
höchstens 30 Personen einschließlich
des Funktionsteams,

d) für Kampfsport in festen
Trainingsgruppen von höchstens 4
Personen zuzüglich des
Funktionsteams, wobei sich die Zahl
der insgesamt zulässigen
Trainingsgruppen nach der Vorgabe
für die genutzte Sportanlage richtet,

Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
wird. Abweichend von Satz 2 sowie § 1
Absatz 2 Satz 1 dürfen Gruppen von bis zu
sechs Personen mit weniger als 1,5 Metern
Abstand untereinander an einem Tisch
sitzen. Im Freien kann der Mindestabstand
nach Satz 2 unterschritten werden, sofern der
Schutz vor Tröpfcheninfektionen und
Aerosolen sichergestellt ist. Im
Abstandsbereich dürfen sich keine Personen
aufhalten. Ein verstärktes Reinigungs- und
Desinfektionsregime ist sicherzustellen. Die
Sätze 1 bis 6 gelten auch bei geschlossenen
Gesellschaften in Gaststätten oder sonstigen
für Feierlichkeiten angemieteten
Räumlichkeiten.

(7) Sport darf vorbehaltlich des Satzes 2 nur
kontaktfrei und unter Einhaltung der
Abstandsregelungen nach § 1 Absatz 2
erfolgen. Soweit es für die reine
Sportausübung zwingend erforderlich ist, gilt
die Beschränkung des Satz 1 nicht:

a) für den Personenkreis gemäß § 1
Absatz 3,

b) für Kaderathletinnen und –athleten,
Bundesligateams und
Profisportlerinnen und Profisportler,

c) für Mannschafts- und Gruppensport in
festen Trainingsgruppen von
höchstens 30 Personen einschließlich
des Funktionsteams,

d) für Kampfsport in festen
Trainingsgruppen von höchstens 4
Personen zuzüglich des
Funktionsteams, wobei sich die Zahl
der insgesamt zulässigen
Trainingsgruppen nach der Vorgabe
für die genutzte Sportanlage richtet,

e) für feste Tanz- und andere
Sportpaare,
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e) für feste Tanz- und andere
Sportpaare,

f) für die sportliche Nutzung von Segel-
und Ruderbooten sowie Kanus, mit
Ausnahme von Drachenbooten,

g) für Trainerinnen und Trainer sowie
Sportlerinnen und Sportlern, soweit
sie eine für die Sportausübung
notwendige Hilfestellung leisten.

Die Verantwortlichen sind verpflichtet vor
Beginn der Sporteinheit auf die Einhaltung
des Schutz- und Hygienekonzepts nach § 2
Absatz 1 hinzuweisen und für dessen
Umsetzung Sorge zu tragen.

(8) Der Wettkampfbetrieb in kontaktfreien
Sportarten ist zulässig, soweit er im Rahmen
eines Nutzungs- und Hygienekonzeptes des
jeweiligen Sportfachverbandes stattfindet.
Gleiches gilt für den Wettkampfbetrieb der
übrigen Sportarten ab dem 21. August 2020.
Für deren überregionalen Ligenbetrieb wird
der Wettkampfbetrieb ab dem 15. August
2020 zugelassen. Der Wettkampfbetrieb für
die Qualifikation zu bestehenden,
überregionalen Pokalwettbewerben im
Kontaktsport kann vor dem 15. August 2020
nur nach Genehmigung der für Sport
zuständigen Senatsverwaltung erfolgen.
Zuschauende sind unter Einhaltung der in § 6
festgeschriebenen Personenobergrenzen für
zeitgleich Anwesende bei einer
Veranstaltung, wobei die für den Spielbetrieb
erforderlichen Personen bei der Berechnung
der Personenobergrenze berücksichtigt
werden, ab dem 21. August 2020 zulässig.
Fan-Gesänge und Sprechchöre sind zu
unterlassen. Die Schutz- und
Hygienekonzepte von Veranstaltungsstätten
können detailliertere Regelungen treffen.

(9) Schwimmbäder, Frei- und Strandbäder
dürfen nur mit Genehmigung des örtlich

f) für die sportliche Nutzung von Segel-
und Ruderbooten sowie Kanus, mit
Ausnahme von Drachenbooten,

g) für Trainerinnen und Trainer sowie
Sportlerinnen und Sportlern, soweit
sie eine für die Sportausübung
notwendige Hilfestellung leisten.

Die Verantwortlichen sind verpflichtet vor
Beginn der Sporteinheit auf die Einhaltung
des Schutz- und Hygienekonzepts nach § 2
Absatz 1 hinzuweisen und für dessen
Umsetzung Sorge zu tragen.

(8) Der Wettkampfbetrieb in kontaktfreien
Sportarten ist zulässig, soweit er im Rahmen
eines Nutzungs- und Hygienekonzeptes des
jeweiligen Sportfachverbandes stattfindet.
Gleiches gilt für den Wettkampfbetrieb der
übrigen Sportarten ab dem 21. August 2020.
Für deren überregionalen Ligenbetrieb wird
der Wettkampfbetrieb ab dem 15. August
2020 zugelassen. Der Wettkampfbetrieb für
die Qualifikation zu bestehenden,
überregionalen Pokalwettbewerben im
Kontaktsport kann vor dem 15. August 2020
nur nach Genehmigung der für Sport
zuständigen Senatsverwaltung erfolgen.
Zuschauende sind unter Einhaltung der in § 6
festgeschriebenen Personenobergrenzen für
zeitgleich Anwesende bei einer
Veranstaltung, wobei die für den Spielbetrieb
erforderlichen Personen bei der Berechnung
der Personenobergrenze berücksichtigt
werden, ab dem 21. August 2020 zulässig.
Fan-Gesänge und Sprechchöre sind zu
unterlassen. Die Schutz- und
Hygienekonzepte von Veranstaltungsstätten
können detailliertere Regelungen treffen.

(9) Schwimmbäder, Frei- und Strandbäder
dürfen nur mit Genehmigung des örtlich
zuständigen Gesundheitsamtes geöffnet
werden.

(10) Im Bereich der Kindertagesförderung
kann die für Jugend und Familie zuständige
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zuständigen Gesundheitsamtes geöffnet
werden.

(10) Im Bereich der Kindertagesförderung
kann die für Jugend und Familie zuständige
Senatsverwaltung in Fällen eines auf Grund
der Infektionslage eingeschränkten Einsatzes
von Fachpersonal in den Einrichtungen
Näheres bestimmen, um dennoch die
Betreuungsumfänge unter Beachtung der
Hygienevorgaben nach dem
Kindertagesförderungsgesetz vom 23. Juni
2005 (GVBl. S. 322), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2020
(GVBl. S. 535) geändert worden ist, erfüllen
zu können.

(11) Die entgeltliche Erbringung sexueller
Dienstleistungen ohne Geschlechtsverkehr,
insbesondere erotische Massagen,
Fesselspiele und verwandte Sexualpraktiken
sind zulässig; gesichtsnahe Praktiken sind
nicht erlaubt. Der Betrieb von
Prostitutionsstätten und von
Prostitutionsvermittlungen im Sinne des
Prostituiertenschutzgesetzes vom 21.
Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), das zuletzt
durch Artikel 182 der Verordnung vom 19.
Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden
ist, sind zulässig, soweit sie ausschließlich
Dienstleistungen nach Satz 1 anbieten. Über
Satz 1 erster Halbsatz hinaus sind sexuelle
Dienstleistungen mit Geschlechtsverkehr ab
dem 1. September 2020 zulässig; dies gilt
auch für Prostitutionsstätten und
Prostitutionsvermittlungen. Sexuelle
Dienstleistungen nach Satz 1 und 3 sind in
Prostitutionsfahrzeugen im Sinne des
Prostituiertenschutzgesetzes ab dem 1.
Oktober 2020 zulässig. Die Organisation oder
die Durchführung von
Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des
Prostituiertenschutzgesetzes sind untersagt.
Die anbietende Person der Dienstleistungen
nach Satz 1 und 3 sowie die Betreiberin oder
der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes im

Senatsverwaltung in Fällen eines auf Grund
der Infektionslage eingeschränkten Einsatzes
von Fachpersonal in den Einrichtungen
Näheres bestimmen, um dennoch die
Betreuungsumfänge unter Beachtung der
Hygienevorgaben nach dem
Kindertagesförderungsgesetz vom 23. Juni
2005 (GVBl. S. 322), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2020
(GVBl. S. 535) geändert worden ist, erfüllen
zu können.

(11) Die entgeltliche Erbringung sexueller
Dienstleistungen ohne Geschlechtsverkehr,
insbesondere erotische Massagen,
Fesselspiele und verwandte Sexualpraktiken
sind zulässig; gesichtsnahe Praktiken sind
nicht erlaubt. Der Betrieb von
Prostitutionsstätten und von
Prostitutionsvermittlungen im Sinne des
Prostituiertenschutzgesetzes vom 21.
Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), das zuletzt
durch Artikel 182 der Verordnung vom 19.
Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden
ist, sind zulässig, soweit sie ausschließlich
Dienstleistungen nach Satz 1 anbieten. Über
Satz 1 erster Halbsatz hinaus sind sexuelle
Dienstleistungen mit Geschlechtsverkehr ab
dem 1. September 2020 zulässig; dies gilt
auch für Prostitutionsstätten und
Prostitutionsvermittlungen. Sexuelle
Dienstleistungen nach Satz 1 und 3 sind in
Prostitutionsfahrzeugen im Sinne des
Prostituiertenschutzgesetzes ab dem 1.
Oktober 2020 zulässig. Die Organisation oder
die Durchführung von
Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des
Prostituiertenschutzgesetzes sind untersagt.
Die anbietende Person der Dienstleistungen
nach Satz 1 und 3 sowie die Betreiberin oder
der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes im
Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes
haben entsprechend § 2 Absatz 1 Satz 1 und
Absatz 2 ein individuelles Schutz- und
Hygienekonzept zu erstellen und auf
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Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes
haben entsprechend § 2 Absatz 1 Satz 1 und
Absatz 2 ein individuelles Schutz- und
Hygienekonzept zu erstellen und auf
Verlangen der zuständigen Behörde
vorzulegen. Das Angebot der
Dienstleistungen nach Satz 1 und 3 ist nur
nach Terminvereinbarung und ausschließlich
an einzelne Personen erlaubt. § 3 Absatz 1
Satz 1 Nummer 6 und Absatz 2 sowie § 4
Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2
bis 4 gelten entsprechend.

§ 6
Personenobergrenzen bei

Veranstaltungen

(1) Veranstaltungen im Freien mit mehr als
1 000 zeitgleich Anwesenden sind bis
einschließlich 31. August 2020 verboten.
Vom 1. September bis zum Ablauf des
24. Oktober 2020 sind Veranstaltungen im
Freien mit mehr als 5 000 zeitgleich
Anwesenden verboten.

(2) Vom 1. August bis zum Ablauf des
31. August 2020 sind Veranstaltungen in
geschlossenen Räumen mit mehr als 500
zeitgleich Anwesenden verboten. Vom 1.
September bis zum Ablauf des
30. September 2020 sind Veranstaltungen in
geschlossenen Räumen mit mehr als 750
zeitgleich Anwesenden verboten. Vom
1. Oktober bis zum Ablauf des 24. Oktober
2020 sind Veranstaltungen in geschlossenen
Räumen mit mehr als 1 000 zeitgleich
Anwesenden verboten.

(3) Absatz 1 und 2 gilt nicht für

1. Religiös-kultische Veranstaltungen im
Sinne des Artikel 4 des Grundgesetzes
und Artikel 29 Absatz 1 der Verfassung
von Berlin,

Verlangen der zuständigen Behörde
vorzulegen. Das Angebot der
Dienstleistungen nach Satz 1 und 3 ist nur
nach Terminvereinbarung und ausschließlich
an einzelne Personen erlaubt. § 3 Absatz 1
Satz 1 Nummer 6 und Absatz 2 sowie § 4
Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2
bis 4 gelten entsprechend.

§ 6
Personenobergrenzen bei

Veranstaltungen

(1) Vom 1. September bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2020 sind Veranstaltungen im
Freien mit mehr als 5 000 zeitgleich
Anwesenden verboten.

(2) Vom 1. September bis zum Ablauf des
30. September 2020 sind Veranstaltungen in
geschlossenen Räumen mit mehr als 750
zeitgleich Anwesenden verboten. Vom
1. Oktober bis zum Ablauf des 31. Dezember
2020 sind Veranstaltungen in geschlossenen
Räumen mit mehr als 1 000 zeitgleich
Anwesenden verboten.

(3) Absatz 1 und 2 gilt nicht für

1. Religiös-kultische Veranstaltungen im
Sinne des Artikel 4 des Grundgesetzes
und Artikel 29 Absatz 1 der Verfassung
von Berlin,

2. Versammlungen im Sinne des Artikel 8
des Grundgesetzes und Artikel 26 der
Verfassung von Berlin,

3. Veranstaltungen, einschließlich
Sitzungen, des Europäischen Parlaments,
seiner Fraktionen und Ausschüsse, des
Deutschen Bundestages, seiner
Fraktionen und Ausschüsse, des
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2. Versammlungen im Sinne des Artikel 8
des Grundgesetzes und Artikel 26 der
Verfassung von Berlin,

3. Veranstaltungen, einschließlich
Sitzungen, des Europäischen Parlaments,
seiner Fraktionen und Ausschüsse, des
Deutschen Bundestages, seiner
Fraktionen und Ausschüsse, des
Bundesrates und seiner Ausschüsse, des
Abgeordnetenhauses, seiner Fraktionen
und Ausschüsse, des Europäischen
Rates, des Rates der Europäischen Union,
der Europäischen Kommission, der
Bundesregierung, des Senats von Berlin,
des Rats der Bürgermeister und seiner
Ausschüsse, des
Verfassungsgerichtshofes von Berlin, der
Bezirksverordnetenversammlungen, ihrer
Fraktionen und Ausschüsse sowie der
Auslandsvertretungen, der Organe der
Rechtspflege, der Organe, Gremien und
Behörden der Europäischen Union, der
internationalen Organisationen, des
Bundes und der Länder und anderer
Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-
rechtliche Aufgaben wahrnehmen, und

4. Parteiversammlungen sowie
Versammlungen von
Wählergemeinschaften, wenn sie
aufgrund der Vorschriften des
Parteiengesetzes vorgeschrieben oder zur
Vorbereitung der Teilnahme an
allgemeinen Wahlen erforderlich sind.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
richtet sich nach § 73 Absatz 1a Nummer 24
und Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes
und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt
durch Artikel 185 der Verordnung vom

Bundesrates und seiner Ausschüsse, des
Abgeordnetenhauses, seiner Fraktionen
und Ausschüsse, des Europäischen
Rates, des Rates der Europäischen Union,
der Europäischen Kommission, der
Bundesregierung, des Senats von Berlin,
des Rats der Bürgermeister und seiner
Ausschüsse, des
Verfassungsgerichtshofes von Berlin, der
Bezirksverordnetenversammlungen, ihrer
Fraktionen und Ausschüsse sowie der
Auslandsvertretungen, der Organe der
Rechtspflege, der Organe, Gremien und
Behörden der Europäischen Union, der
internationalen Organisationen, des
Bundes und der Länder und anderer
Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-
rechtliche Aufgaben wahrnehmen, und

4. Parteiversammlungen sowie
Versammlungen von
Wählergemeinschaften, wenn sie
aufgrund der Vorschriften des
Parteiengesetzes vorgeschrieben oder
zur Vorbereitung der Teilnahme an
allgemeinen Wahlen erforderlich sind.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
richtet sich nach § 73 Absatz 1a Nummer 24
und Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes
und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt
durch Artikel 185 der Verordnung vom
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19. Juni 2020 (BGBl. S. 1328) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 73
Absatz 2 zweiter Halbsatz des Infektions-
schutzgesetzes mit einer Geldbuße von bis
zu 25 000 Euro geahndet werden.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73
Absatz 1a Nummer 24 des
Infektionsschutzgesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 1 Absatz 2 Satz 1 den
Mindestabstand von 1,5 Metern zu
anderen als in § 1 Absatz 3 genannten
Personen nicht einhält und keine
Ausnahme nach § 1 Absatz 2 Satz 2,
§ 5 Absatz 6 Satz 3, § 5 Absatz 7 Satz 2
oder § 5 Absatz 8 vorliegt,

2. entgegen § 2 Absatz 1 als
Verantwortliche oder Verantwortlicher
auf Verlangen kein Hygienekonzept
vorlegt, soweit keine Ausnahme nach
§ 2 Absatz 4 vorliegt,

3. entgegen § 2 Absatz 2 Satz 3 als
Verantwortliche oder Verantwortlicher
keine Aushänge zu den Abstands- und
Hygieneregeln gut sichtbar anbringt,
soweit keine Ausnahme nach § 2
Absatz 4 vorliegt,

4. entgegen § 3 Absatz 1 und 2 als
Verantwortliche oder Verantwortlicher
keine Anwesenheitsdokumentation
führt, diese nicht für die Dauer von vier
Wochen aufbewahrt oder sie auf
Verlangen der zuständigen Behörde
nicht herausgibt, soweit keine
Ausnahme nach § 3 Absatz 3 vorliegt,

5. entgegen § 4 Absatz 1 keine Mund-
Nasen-Bedeckung trägt und keine
Ausnahme nach § 4 Absatz 2 und 3
vorliegt,

6. entgegen § 5 Absatz 1 in
geschlossenen Räumen gemeinsam

19. Juni 2020 (BGBl. S. 1328) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 73
Absatz 2 zweiter Halbsatz des Infektions-
schutzgesetzes mit einer Geldbuße von bis
zu 25 000 Euro geahndet werden.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73
Absatz 1a Nummer 24 des
Infektionsschutzgesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 1 Absatz 2 Satz 1 den
Mindestabstand von 1,5 Metern zu
anderen als in § 1 Absatz 3 genannten
Personen nicht einhält und keine
Ausnahme nach § 1 Absatz 2 Satz 2,
§ 5 Absatz 6 Satz 3, § 5 Absatz 7 Satz 2
oder § 5 Absatz 8 vorliegt,

2. entgegen § 2 Absatz 1 als
Verantwortliche oder Verantwortlicher
auf Verlangen kein Hygienekonzept
vorlegt, soweit keine Ausnahme nach
§ 2 Absatz 4 vorliegt,

3. entgegen § 2 Absatz 2 Satz 3 als
Verantwortliche oder Verantwortlicher
keine Aushänge zu den Abstands- und
Hygieneregeln gut sichtbar anbringt,
soweit keine Ausnahme nach § 2
Absatz 4 vorliegt,

4. entgegen § 3 Absatz 1, 2 oder 4 als
Verantwortliche oder Verantwortlicher
keine Anwesenheitsdokumentation
führt, diese nicht für die Dauer von vier
Wochen aufbewahrt, sie auf Verlangen
der zuständigen Behörde nicht
herausgibt oder anwesenden
Personen, die unvollständige oder
offensichtlich falsche Angaben nach § 3
Absatz 2 Satz 1 gemacht haben, den
Zutritt beziehungsweise den weiteren
Verbleib nicht verwehrt, soweit keine
Ausnahme nach § 3 Absatz 5 vorliegt,
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singt, ohne die im
Hygienerahmenkonzept der für Kultur
zuständigen Senatsverwaltung
festgelegten Hygiene- und
Infektionsschutzstandards einzuhalten,

7. entgegen § 5 Absatz 2 als die
Versammlung veranstaltende Person
kein Schutz- und Hygienekonzept
erstellt oder dieses auf Verlangen der
Versammlungsbehörde nicht vorlegt,

8. entgegen § 5 Absatz 2 als die
Versammlung leitende Person die
Einhaltung des Schutz- und
Hygienekonzepts bei der Durchführung
der Versammlung nicht sicherstellt,

9. entgegen § 5 Absatz 4 Satz 1 und 2 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber einer
Verkaufsstelle mehr als die nach der
Fläche des Geschäftsraumes
höchstens zulässige Personenanzahl
einlässt,

10. entgegen § 5 Absatz 4 Satz 3 und 4 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber eines
Kaufhauses oder eines
Einkaufszentrums (Mall) die Einhaltung
der Zutrittsregelung bezogen auf die
maximal für die jeweilige Fläche
zugelassenen Personenanzahl nicht
gewährleistet,

11. entgegen § 5 Absatz 6 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber einer
Gaststätte oder einer Schankwirtschaft
die Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln nicht gewährleistet,

12.  wer entgegen § 5 Absatz 7 Satz 1 Sport
nicht kontaktfrei ausübt und keine
Ausnahme nach § 5 Absatz 7 Satz 2
Buchstabe a) bis g) vorliegt,

5.      entgegen § 3 Absatz 3 Angaben nach §
3 Absatz 2 Satz 1 nicht vollständig oder
nicht wahrheitsgemäß macht, soweit
keine Ausnahme nach § 3 Absatz 5
vorliegt,

6. entgegen § 4 Absatz 1 keine Mund-
Nasen-Bedeckung trägt und keine
Ausnahme nach § 4 Absatz 3 und 4
vorliegt,

7. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 oder
Satz 3 keine Mund-Nasen-
Bedeckung trägt und keine
Ausnahme nach § 4 Absatz 2 Satz 2
oder Absatz 3 vorliegt,

8. entgegen § 5 Absatz 1 in
geschlossenen Räumen gemeinsam
singt, ohne die im
Hygienerahmenkonzept der für Kultur
zuständigen Senatsverwaltung
festgelegten Hygiene- und
Infektionsschutzstandards einzuhalten,

9. entgegen § 5 Absatz 2 als die
Versammlung veranstaltende Person
kein Schutz- und Hygienekonzept
erstellt oder dieses auf Verlangen der
Versammlungsbehörde nicht vorlegt,

10. entgegen § 5 Absatz 2 als die
Versammlung leitende Person die
Einhaltung des Schutz- und
Hygienekonzepts bei der Durchführung
der Versammlung nicht sicherstellt,

11. entgegen § 5 Absatz 4 Satz 1 und 2 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber einer
Verkaufsstelle mehr als die nach der
Fläche des Geschäftsraumes
höchstens zulässige Personenanzahl
einlässt,

12. entgegen § 5 Absatz 4 Satz 3 und 4 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber eines
Kaufhauses oder eines
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13.  entgegen § 5 Absatz 8 Satz 1 und 2
den Wettkampfbetrieb ohne ein
Nutzungs- und Hygienekonzeptes des
jeweiligen Sportfachverbandes
durchführt oder dessen Regeln nicht
beachtet,

14.  entgegen § 5 Absatz 8 Satz 2 den
Wettkampfbetrieb in nicht kontaktfreien
Sportarten vor dem 21. August 2020
aufnimmt,

15.  entgegen § 5 Absatz 8 Satz 3 den
Wettkampfbetrieb in überregionalen
Ligen vor dem 15. August 2020
aufnimmt,

16. entgegen § 5 Absatz 8 Satz 4 einen
Wettkampfbetrieb für die Qualifikation
zu bestehenden Pokalwettbewerben
vor dem 15. August 2020 ohne
Genehmigung der für Sport
zuständigen Senatsverwaltung
durchführt,

17.  entgegen § 5 Absatz 9 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber eines
Schwimmbades, Frei- oder
Strandbades dieses ohne
Genehmigung des zuständigen
Gesundheitsamtes öffnet,

18.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 1
gesichtsnahe sexuelle Dienstleistungen
ohne Geschlechtsverkehr in Anspruch
nimmt,

19.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 3 sexuelle
Dienstleistungen mit
Geschlechtsverkehr vor dem 1.
September 2020 in Anspruch nimmt,

20.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 3 vor dem
1. September 2020 Prostitutionsstätten
oder Prostitutionsvermittlungen, in
denen sexuelle Dienstleistungen mit
Geschlechtsverkehr angeboten
werden, betreibt,

Einkaufszentrums (Mall) die Einhaltung
der Zutrittsregelung bezogen auf die
maximal für die jeweilige Fläche
zugelassenen Personenanzahl nicht
gewährleistet,

13. entgegen § 5 Absatz 6 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber einer
Gaststätte oder einer Schankwirtschaft
die Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln nicht gewährleistet,

14.  wer entgegen § 5 Absatz 7 Satz 1 Sport
nicht kontaktfrei ausübt und keine
Ausnahme nach § 5 Absatz 7 Satz 2
Buchstabe a) bis g) vorliegt,

15.  entgegen § 5 Absatz 8 Satz 1 und 2
den Wettkampfbetrieb ohne ein
Nutzungs- und Hygienekonzeptes des
jeweiligen Sportfachverbandes
durchführt oder dessen Regeln nicht
beachtet,

16.  entgegen § 5 Absatz 8 Satz 2 den
Wettkampfbetrieb in nicht kontaktfreien
Sportarten vor dem 21. August 2020
aufnimmt,

17.  entgegen § 5 Absatz 8 Satz 3 den
Wettkampfbetrieb in überregionalen
Ligen vor dem 15. August 2020
aufnimmt,

18. entgegen § 5 Absatz 8 Satz 4 einen
Wettkampfbetrieb für die Qualifikation
zu bestehenden Pokalwettbewerben
vor dem 15. August 2020 ohne
Genehmigung der für Sport
zuständigen Senatsverwaltung
durchführt,

19.  entgegen § 5 Absatz 9 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber eines
Schwimmbades, Frei- oder
Strandbades dieses ohne
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21.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 4
Prostitutionsfahrzeuge vor dem 1.
Oktober 2020 betreibt,

22.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 5
Prostitutionsveranstaltungen
organisiert oder durchführt,

23.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 2, 4 und 5
ein Prostitutionsgewerbe im Sinne des
Prostituiertenschutzgesetzes, in dem
gesichtsnahe sexuelle Dienstleistungen
ohne Geschlechtsverkehr angeboten
werden, betreibt, organisiert oder
durchführt,

24.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 6 als
anbietende Person der
Dienstleistungen nach § 5 Absatz 11
Satz 1 und 3 oder als Betreiberin oder
Betreiber eines Prostitutionsgewerbes
im Sinne des
Prostituiertenschutzgesetzes auf
Verlangen kein Hygienekonzept
vorlegt,

25.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 7 als
Betreiberin oder Betreiber eines
Prostitutionsgewerbes
Dienstleistungen nach § 5 Absatz 11
Satz 1 und 3 nicht nur nach
Terminvereinbarung und ausschließlich
an einzelne Personen anbietet,“

26.  entgegen § 6 Absatz 1 als
Verantwortliche oder Verantwortlicher
einer Veranstaltung im Freien die
Einhaltung der jeweils zulässigen
Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet
und keine Ausnahme nach § 6 Absatz 3
vorliegt,

27.  entgegen § 6 Absatz 2 als
Verantwortliche oder Verantwortlicher
einer Veranstaltung in geschlossenen
Räumen die Einhaltung der jeweils
zulässigen Teilnehmendenzahl nicht

Genehmigung des zuständigen
Gesundheitsamtes öffnet,

20.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 1
gesichtsnahe sexuelle Dienstleistungen
ohne Geschlechtsverkehr in Anspruch
nimmt,

21.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 3 sexuelle
Dienstleistungen mit
Geschlechtsverkehr vor dem 1.
September 2020 in Anspruch nimmt,

22.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 3 vor dem
1. September 2020 Prostitutionsstätten
oder Prostitutionsvermittlungen, in
denen sexuelle Dienstleistungen mit
Geschlechtsverkehr angeboten
werden, betreibt,

23.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 4
Prostitutionsfahrzeuge vor dem 1.
Oktober 2020 betreibt,

24.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 5
Prostitutionsveranstaltungen
organisiert oder durchführt,

25.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 2, 4 und 5
ein Prostitutionsgewerbe im Sinne des
Prostituiertenschutzgesetzes, in dem
gesichtsnahe sexuelle Dienstleistungen
ohne Geschlechtsverkehr angeboten
werden, betreibt, organisiert oder
durchführt,

26.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 6 als
anbietende Person der
Dienstleistungen nach § 5 Absatz 11
Satz 1 und 3 oder als Betreiberin oder
Betreiber eines Prostitutionsgewerbes
im Sinne des
Prostituiertenschutzgesetzes auf
Verlangen kein Hygienekonzept
vorlegt,

27.  entgegen § 5 Absatz 11 Satz 7 als
Betreiberin oder Betreiber eines
Prostitutionsgewerbes
Dienstleistungen nach § 5 Absatz 11
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gewährleistet und keine Ausnahme
nach § 6 Absatz 3 vorliegt,

28.  entgegen § 7 Absatz 1 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber eine
Tanzlustbarkeit oder ein ähnliches
Unternehmen in geschlossenen
Räumen für den Publikumsverkehr
öffnet,

29. entgegen § 7 Absatz 2 Satz 1 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber eine
Gaststätte mit der besonderen
Betriebsart Diskotheken und ähnliche
Betriebe, die nicht ausschließlich
Speisen und Getränke zum Verzehr an
Ort und Stelle, zur Abholung oder
Lieferung anbietet, in geschlossenen
Räumen für den Publikumsverkehr
öffnet,

30. entgegen § 7 Absatz 2 Satz 3 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber einer
Gaststätte Tanzveranstaltungen in
geschlossenen Räumen durchführt,

31.  entgegen § 7 Absatz 3 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber Saunen,
Dampfbäder oder eine ähnliche
Einrichtung öffnet und keine Ausnahme
nach § 7 Absatz 3 Satz 3 vorliegt,

32. entgegen § 7 Absatz 3 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber Aufgüsse in
Trockensaunen durchführt,

33. entgegen § 7 Absatz 5 Satz 1 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber einer
Werkstatt, Tages- und
Tagesförderungsstätte für Menschen
mit Behinderungen vor dem
30. September 2020 vollumfänglich

Satz 1 und 3 nicht nur nach
Terminvereinbarung und ausschließlich
an einzelne Personen anbietet,“

28.  entgegen § 6 Absatz 1 als
Verantwortliche oder Verantwortlicher
einer Veranstaltung im Freien die
Einhaltung der  zulässigen
Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet
und keine Ausnahme nach § 6 Absatz 3
vorliegt,

29.  entgegen § 6 Absatz 2 als
Verantwortliche oder Verantwortlicher
einer Veranstaltung in geschlossenen
Räumen die Einhaltung der jeweils
zulässigen Teilnehmendenzahl nicht
gewährleistet und keine Ausnahme
nach § 6 Absatz 3 vorliegt,

30.  entgegen § 7 Absatz 1 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber eine
Tanzlustbarkeit oder ein ähnliches
Unternehmen in geschlossenen
Räumen für den Publikumsverkehr
öffnet,

31. entgegen § 7 Absatz 2 Satz 1 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber eine
Gaststätte mit der besonderen
Betriebsart Diskotheken und ähnliche
Betriebe, die nicht ausschließlich
Speisen und Getränke zum Verzehr an
Ort und Stelle, zur Abholung oder
Lieferung anbietet, in geschlossenen
Räumen für den Publikumsverkehr
öffnet,

32. entgegen § 7 Absatz 2 Satz 3 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber einer
Gaststätte Tanzveranstaltungen in
geschlossenen Räumen durchführt,

33.  entgegen § 7 Absatz 3 als
verantwortliche Betreiberin oder
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öffnet und die Einhaltung der nach § 7
Absatz 5 Satz 3 jeweils zulässigen
Teilnehmendenzahl nicht
gewährleistet,

34.  entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 sich als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4
nach der Einreise nicht unverzüglich auf
direktem Weg in die eigene
Häuslichkeit oder eine andere
geeignete Unterkunft begibt, soweit
keine Ausnahme nach § 9 Absatz 1 bis
4 vorliegt,

35. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 sich als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4
nicht für einen Zeitraum von 14 Tagen
nach der Einreise absondert, soweit
keine Ausnahme nach § 9 Absatz 1
bis 4 vorliegt,

36. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4
in dem Zeitraum der Absonderung
Besuch von Personen empfängt, die
nicht zum eigenen Hausstand gehören,

37. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 eine
Person, die der Verpflichtung zur
Absonderung nach § 8 Absatz 1 Satz 1
unterliegt, besucht,

38.  entgegen § 8 Absatz 2 Satz 1 als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4
nicht unverzüglich das zuständige
Gesundheitsamt kontaktiert und auf
das Vorliegen der Verpflichtung zur
Absonderung nach § 8 Absatz 1

verantwortlicher Betreiber Saunen,
Dampfbäder oder eine ähnliche
Einrichtung öffnet und keine Ausnahme
nach § 7 Absatz 3 Satz 3 vorliegt,

34. entgegen § 7 Absatz 3 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber Aufgüsse in
Trockensaunen durchführt,

35. entgegen § 7 Absatz 5 Satz 1 als
verantwortliche Betreiberin oder
verantwortlicher Betreiber einer
Werkstatt, Tages- und
Tagesförderungsstätte für Menschen
mit Behinderungen vor dem
30. September 2020 vollumfänglich
öffnet und die Einhaltung der nach § 7
Absatz 5 Satz 3 jeweils zulässigen
Teilnehmendenzahl nicht
gewährleistet,

36.  entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 sich als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4
nach der Einreise nicht unverzüglich auf
direktem Weg in die eigene
Häuslichkeit oder eine andere
geeignete Unterkunft begibt, soweit
keine Ausnahme nach § 9 Absatz 1 bis
4 vorliegt,

37. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 sich als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4
nicht für einen Zeitraum von 14 Tagen
nach der Einreise absondert, soweit
keine Ausnahme nach § 9 Absatz 1
bis 4 vorliegt,

38. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4
in dem Zeitraum der Absonderung
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hinweist, soweit keine Ausnahme nach
§ 9 Absatz 6 vorliegt,

39. entgegen § 8 Absatz 2 Satz 2 als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4
beim Auftreten von
Krankheitssymptomen, die auf eine
Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der
dafür jeweils aktuellen Kriterien des
Robert-Koch-Instituts hinweisen, nicht
unverzüglich das zuständige
Gesundheitsamt informiert, soweit
keine Ausnahme nach § 9 Absatz 6
vorliegt,

40. entgegen § 9 Absatz 5 Satz 2 beim
Auftreten von Krankheitssymptomen
binnen 14 Tagen nach der Einreise, die
auf eine Erkrankung mit COVID-19 im
Sinne der dafür jeweils aktuellen
Kriterien des Robert-Koch-Instituts
hinweisen, unverzüglich das
zuständige Gesundheitsamt informiert.

41.  entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 8 Absatz 1 Satz 1 sich als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einer Risikoregion nach § 9a Satz 2 und
3 nach der Einreise nicht unverzüglich
auf direktem Weg in die eigene
Häuslichkeit oder eine andere
geeignete Unterkunft begibt, soweit
keine Ausnahme nach § 9a Satz 1 in
Verbindung mit § 9 Absatz 1 bis 4
vorliegt,

42. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 8 Absatz 1 Satz 1 sich als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einer Risikoregion nach § 9a Satz 2 und
3 nicht für einen Zeitraum von 14 Tagen
nach der Einreise absondert, soweit
keine Ausnahme nach § 9a Satz 1 in

Besuch von Personen empfängt, die
nicht zum eigenen Hausstand gehören,

39. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 eine
Person, die der Verpflichtung zur
Absonderung nach § 8 Absatz 1 Satz 1
unterliegt, besucht,

40.  entgegen § 8 Absatz 2 Satz 1 als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4
nicht unverzüglich das zuständige
Gesundheitsamt kontaktiert und auf das
Vorliegen der Verpflichtung zur
Absonderung nach § 8 Absatz 1
hinweist, soweit keine Ausnahme nach
§ 9 Absatz 6 vorliegt,

41. entgegen § 8 Absatz 2 Satz 2 als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4
beim Auftreten von
Krankheitssymptomen, die auf eine
Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der
dafür jeweils aktuellen Kriterien des
Robert-Koch-Instituts hinweisen, nicht
unverzüglich das zuständige
Gesundheitsamt informiert, soweit
keine Ausnahme nach § 9 Absatz 6
vorliegt,

42. entgegen § 9 Absatz 5 Satz 2 beim
Auftreten von Krankheitssymptomen
binnen 14 Tagen nach der Einreise, die
auf eine Erkrankung mit COVID-19 im
Sinne der dafür jeweils aktuellen
Kriterien des Robert-Koch-Instituts
hinweisen, unverzüglich das
zuständige Gesundheitsamt informiert.

43.  entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 8 Absatz 1 Satz 1 sich als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einer Risikoregion nach § 9a Satz 2 und
3 nach der Einreise nicht unverzüglich
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Verbindung mit § 9 Absatz 1 bis 4
vorliegt,

43. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 8 Absatz 1 Satz 2 als Einreisende,
Einreisender, Rückreisende oder
Rückreisender aus einer Risikoregion
nach § 9a Satz 2 und 3 in dem Zeitraum
der Absonderung Besuch von
Personen empfängt, die nicht zum
eigenen Hausstand gehören,

44.  entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 8 Absatz 1 Satz 2 eine Person, die
der Verpflichtung zur Absonderung
nach § 9a Satz 1 in Verbindung mit § 8
Absatz 1 Satz 1 unterliegt, besucht,

45. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 8 Absatz 2 Satz 1 als Einreisende,
Einreisender, Rückreisende oder
Rückreisender aus einer Risikoregion
nach § 9a Satz 2 und 3 nicht
unverzüglich das zuständige
Gesundheitsamt kontaktiert und auf
das Vorliegen der Verpflichtung zur
Absonderung nach § 9a Satz 1 in
Verbindung mit § 8 Absatz 1 hinweist,
soweit keine Ausnahme nach § 9a
Satz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 6
vorliegt,

46. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 8 Absatz 2 Satz 2 als Einreisende,
Einreisender, Rückreisende oder
Rückreisender aus einer Risikoregion
nach § 9a Satz 2 und 3 beim Auftreten
von Krankheitssymptomen, die auf eine
Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der
dafür jeweils aktuellen Kriterien des
Robert-Koch-Instituts hinweisen, nicht
unverzüglich das zuständige
Gesundheitsamt informiert, soweit
keine Ausnahme nach § 9a Satz 1 in
Verbindung mit § 9 Absatz 6 vorliegt,

47. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 9 Absatz 5 Satz 2 beim Auftreten von

auf direktem Weg in die eigene
Häuslichkeit oder eine andere
geeignete Unterkunft begibt, soweit
keine Ausnahme nach § 9a Satz 1 in
Verbindung mit § 9 Absatz 1 bis 4
vorliegt,

44. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 8 Absatz 1 Satz 1 sich als
Einreisende, Einreisender,
Rückreisende oder Rückreisender aus
einer Risikoregion nach § 9a Satz 2 und
3 nicht für einen Zeitraum von 14 Tagen
nach der Einreise absondert, soweit
keine Ausnahme nach § 9a Satz 1 in
Verbindung mit § 9 Absatz 1 bis 4
vorliegt,

45. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 8 Absatz 1 Satz 2 als Einreisende,
Einreisender, Rückreisende oder
Rückreisender aus einer Risikoregion
nach § 9a Satz 2 und 3 in dem Zeitraum
der Absonderung Besuch von
Personen empfängt, die nicht zum
eigenen Hausstand gehören,

46.  entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 8 Absatz 1 Satz 2 eine Person, die
der Verpflichtung zur Absonderung
nach § 9a Satz 1 in Verbindung mit § 8
Absatz 1 Satz 1 unterliegt, besucht,

47. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 8 Absatz 2 Satz 1 als Einreisende,
Einreisender, Rückreisende oder
Rückreisender aus einer Risikoregion
nach § 9a Satz 2 und 3 nicht
unverzüglich das zuständige
Gesundheitsamt kontaktiert und auf das
Vorliegen der Verpflichtung zur
Absonderung nach § 9a Satz 1 in
Verbindung mit § 8 Absatz 1 hinweist,
soweit keine Ausnahme nach § 9a
Satz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 6
vorliegt,
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Krankheitssymptomen binnen 14
Tagen nach der Einreise, die auf eine
Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der
dafür jeweils aktuellen Kriterien des
Robert-Koch-Instituts hinweisen,
unverzüglich das zuständige
Gesundheitsamt informiert

48. entgegen § 9b Satz 1 als Betreiberin
oder Betreiber eines
Fernbusverkehrsunternehmen oder als
fahrzeugführende Person eines
Fernbusses in Berlin als Haltestelle
nicht ausschließlich den Zentralen
Omnibusbahnhof Berlin (ZOB) an der
Masurenallee 4–6, 14057 Berlin,
anfährt, wenn der Bus aus einem
Risikogebiet gemäß § 8 Absatz 4 oder
einer Risikoregion gemäß § 9a Satz 2
und 3 kommt,

49. entgegen § 9b Satz 2 als Betreiberin
oder Betreiber eines
Fernbusverkehrsunternehmen oder als
fahrzeugführende Person eines
Fernbusses Reisende aus einem
Risikogebiet gemäß § 8 Absatz 4 oder
einer Risikoregion gemäß § 9a Satz 2
und 3 nach Berlin befördert und die
Betreiberin des Zentralen
Omnibusbahnhofs Berlin (ZOB) nicht
über eine Abweichung vom Fahrplan
oder über die Anzahl der Fahrgäste
durch das
Fernbusverkehrsunternehmen
informiert.

48. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 8 Absatz 2 Satz 2 als Einreisende,
Einreisender, Rückreisende oder
Rückreisender aus einer Risikoregion
nach § 9a Satz 2 und 3 beim Auftreten
von Krankheitssymptomen, die auf eine
Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der
dafür jeweils aktuellen Kriterien des
Robert-Koch-Instituts hinweisen, nicht
unverzüglich das zuständige
Gesundheitsamt informiert, soweit
keine Ausnahme nach § 9a Satz 1 in
Verbindung mit § 9 Absatz 6 vorliegt,

49. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit
§ 9 Absatz 5 Satz 2 beim Auftreten von
Krankheitssymptomen binnen 14
Tagen nach der Einreise, die auf eine
Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der
dafür jeweils aktuellen Kriterien des
Robert-Koch-Instituts hinweisen,
unverzüglich das zuständige
Gesundheitsamt informiert

50. entgegen § 9b Satz 1 als Betreiberin
oder Betreiber eines
Fernbusverkehrsunternehmen oder als
fahrzeugführende Person eines
Fernbusses in Berlin als Haltestelle
nicht ausschließlich den Zentralen
Omnibusbahnhof Berlin (ZOB) an der
Masurenallee 4–6, 14057 Berlin,
anfährt, wenn der Bus aus einem
Risikogebiet gemäß § 8 Absatz 4 oder
einer Risikoregion gemäß § 9a Satz 2
und 3 kommt,

51. entgegen § 9b Satz 2 als Betreiberin
oder Betreiber eines
Fernbusverkehrsunternehmen oder als
fahrzeugführende Person eines
Fernbusses Reisende aus einem
Risikogebiet gemäß § 8 Absatz 4 oder
einer Risikoregion gemäß § 9a Satz 2
und 3 nach Berlin befördert und die
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Betreiberin des Zentralen
Omnibusbahnhofs Berlin (ZOB) nicht
über eine Abweichung vom Fahrplan
oder über die Anzahl der Fahrgäste
durch das
Fernbusverkehrsunternehmen
informiert.



..

II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

§ 32
Erlass von Rechtsverordnungen

Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für
Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 maßgebend sind, auch durch
Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Die
Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der
Freizügigkeit (Artikel 11 Abs. 1 Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8
Grundgesetz), der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz)
und des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 Grundgesetz) können insoweit
eingeschränkt werden.




